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Auf die Anfrage Nr. 1733, welche die Abgeordneten Peter 

und Genossen am 13.3.1978, betreffend Bedienstete mit Sonder­

verträgen beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die in Rede stehenden 7 Personen mußten in den Jahren 

1968 bis 1976 neu aufgenommen ~Terden, da im Hinblick auf den 

knapp bemessenen Personalstand, ebenso wie im jetzigen Zeit­

punkt, keine Bediensteten des Ressorts zur Verfügung standen, 

die von ihrer Funktion abgezogen und der Bundesstraßensektion 

zugeteilt werden hätten können. Zur Bewältigung des ständig 

zunehmenden AUfgabenbereiches der Bundesstraßensektion in den 

vergangenen 10 Jahren war das Bundesministerium für Bauten und 

Technik daher bemüht, möglichst junge Nachwuchskräfte für den 

gehobenen und höheren Dienst neu aufzunehmen. 

Da es jedoch bedauerlicherweise nicht möglich war, solche 

.Kräfte in ausreichender Zahl anzuwerben, mußte auch auf ältere 

Bewerber zurückgegriffen werden, die im Zeitpunkt ihrer Aufnahme 

durchwegs bereits ein Lebensalter erreicht hatten, das eine 

spätere Pragmatisierung ausschloß. Um diese Bewerber dennoch 

für den Bundesdienst gewinnen und lhnen eine ihrer langjährigen 

einschlägigen Berufserfahrung angemessene Entlohnung sichern zu 

können, wurde in jedem Einzelfall im Einvernehmen mit dem Bundes­

kanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen ein Sonderent-
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gelt vereinbart. Der Bemessung der Sonderentgelte wurde 

jeweils eine der nach den einschlägigen gesetzlichen Be­

stimmungen anrechenbaren Vordienstzeitentsprechende fil\:tive 

Einstufung in das Schema der Beamten der Allgemeinen Ver­

waltung zugrundegelegt. 
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